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E i n t e i l u n g  d e r  n e u e n  F a h r e r l a u b n i s k l a s s e n  

 
1. Nach § 6 FeV wird ab 01.02.2005 die Fahrerlaubnis in folgenden Klassen erteilt: 
 

 

Klasse  A  Krafträder (Zweiräder, auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ 
oder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 
km/h 

 

Klasse  A1  Krafträder der Klasse A mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 cm³ und einer 
Nennleistung von nicht mehr als 11 kW (Leichtkrafträder) 

 

Klasse  B:  Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
nicht mehr als 3.500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führer-
sitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 
kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zur Höhe der Leermasse des Zug-
fahrzeugs, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 kg nicht 
übersteigt) 
 

 

Klasse  C  Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 3.500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz 
(auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg) 

 

Klasse  C1  Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 3.500 kg, aber nicht mehr als 7.500 kg und mit nicht mehr als acht Sitz-
plätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamt-
masse von nicht mehr als 750 kg) 

 

Klasse  D  Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - zur Personenbeförderung mit mehr als 
acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg) 

 

Klasse  D1  Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - zur Personenbeförderung mit mehr als 
acht und nicht mehr als 16 Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger 
mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg) 

 

Klasse  E  
in Verbindung 
mit Klasse 
B,  C ,  C1 ,  D  
oder  D1  

Kraftfahrzeuge der Klassen B, C, C1, D oder D1 mit Anhängern mit einer zulässi-
gen Gesamtmasse von mehr als 750 kg (ausgenommen die in Klasse B fallenden 
Fahrzeugkombinationen); bei den Klassen C1E und D1E dürfen die zulässige 
Gesamtmasse der Kombination 12.000 kg und die zulässige Gesamtmasse des 
Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen; bei der Klasse D1E 
darf der Anhänger nicht zur Personenbeförderung verwendet werden 

 

Klasse  M 
Kleinkrafträder (Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwin-
digkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine oder 
einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³) und 
Fahrräder mit Hilfsmotor (Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchst-
geschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschi-
ne oder einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³, 
die zusätzlich hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit die Merkmale von Fahrrädern 
aufweisen 
 

 

Klasse  S  
Dreirädrige Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge jeweils mit einer 
Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einem 
Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ im Falle von Fremdzündungsmotoren, einer 
maximalen Nutzleistung von mehr als 4 kW im Falle anderer Verbrennungsmotoren 
oder einer maximalen Nenndauerleistung von mehr als 4 kW im Falle von Elektro-
motoren; bei vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge darf darüber hinaus die Leermasse 
nicht mehr als 350 kg betragen, ohne Masse der Batterien im Falle von Elektrofahr-
zeugen. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klasse  T  
Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 60 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer durch die 
Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, die jeweils 
nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke be-
stimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils auch mit Anhängern) 

 

Klasse  L  
Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaft-
liche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden, mit einer 
durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 32 km/h 
und Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern, wenn sie mit einer 
Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden, sowie selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen und Flurförderzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten 
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und Kombinationen aus diesen 
Fahrzeugen und Anhängern. 

 
2. Wenn Sie wissen wollen, welche der neuen Klassen Ihnen bei einer Umstellung Ihrer Fahrerlaubnis nach bisherigem Recht 

oder bei einem Umtausch Ihres Führerscheins nach bisherigen Mustern zugeteilt werden, lesen Sie bitte unsere Information 
"Umstellung von Fahrerlaubnissen alten Rechts und Umtausch von Führerscheinen nach bisherigen Mustern" und die In-
formation über die Bedeutung der Schlüsselzahlen. 

 
3. Enthält Ihre nach bisherigem Recht erteilte Fahrerlaubnis die Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen oder Kraftfahr-

zeugkombinationen, die zukünftig nur noch mit der Klasse C oder der Klasse CE gefahren werden dürfen (Kraftfahrzeuge 
der Klasse 2), dürfen Sie diese Kraftfahrzeuge ab 01. Januar 2001 nicht mehr fahren, sofern Sie bis zum 31. Dezember 
1999 das 50. Lebensjahr bereits vollendet haben. Wollen Sie die Berechtigung zum Führen von den in die Klasse CE fal-
lenden Fahrzeugkombinationen nach Vollendung Ihres 50. Lebensjahres nicht verlieren, müssen Sie rechtzeitig vorher An-
trag auf Umstellung Ihrer bisherigen Fahrerlaubnisklassen einreichen. 

 
 


